
RFG [2020] 02 Ü Ursula Stingl-Lösch Ü Vermietung und Verpachtung durch Körperschaften öffentlichen Rechts 93

[STEUERRECHT]

der Einrichtung oder der Anlage sowie für die Verzin-
sung und Tilgung der Errichtungskosten unter Berück-
sichtigung einer der Art der Einrichtung oder Anlage
entsprechenden Lebensdauer nicht übersteigt. Diese
Bestimmung ist im Hinblick auf das aus dem verfas-
sungsrechtlichen Gleichheitssatz abgeleitete Sachlich-
keitsgebot in dem Sinn zu verstehen, dass eine Kosten-
überdeckung nur aus Gründen in Betracht kommt, die
mit der jeweiligen Einrichtung oder Anlage in einem
inneren Zusammenhang stehen: sei es, dass Folgekosten
der Einrichtung finanziert werden, sei es, dass mit einer
solchen Gebühr Lenkungsziele (zB ökologischer Art)
verfolgt oder Rücklagen für eine Instandsetzung oder
Erweiterung der Einrichtung oder Anlage gebildet wer-
den sollen, sei es auch nur, um Rechtsunsicherheiten
hinsichtlich der Anrechenbarkeit bestimmter Kosten-
positionen oder um Rechtsstreitigkeiten in Jahren mit
unerwartet günstiger Einnahmenentwicklung zu ver-
meiden.14) Die Frage, ob die für einen Überschuss maß-
gebenden Gründe in einem inneren Zusammenhang
mit der gebührenpflichtigen Einrichtung oder Anlage
stehen, stellt sich im Übrigen erst dann, wenn solche
Überschüsse dem – selbständig zu führenden – Gebüh-
renhaushalt auf Dauer entzogen werden, wobei ein Ge-
samtbetrachtungs- und Ausgleichszeitraum von bis zu
zehn Jahren in Betracht gezogen werden kann.15)

Entgegen dem antragstellenden LVwG ist es zuläs-
sig, in die Gebührenkalkulation für die Abfallsammel-
stelle auch Kosten einzubeziehen, die für die Entsor-
gung von bei Gemeindearbeiten anfallendem Bau-
schutt entstehen, der an in der Verordnung nicht ge-

nannten Standorten gelagert wird. Ebenso wenig
verstößt es gegen das FAG 2017, dem Einheitssatz
der Gebühr auch den mit der Einhebung der Gebühr
verbundenen Verwaltungsaufwand zugrunde zu legen.
Auch hat das antragstellende LVwG nicht berücksich-
tigt, dass die ab dem Jahr 2018 erzielten Überschüsse
lediglich die in den Jahren 2010 bis 2017 angesammel-
ten Fehlbeträge ausgleichen. Nach dem Gesamtbild der
Verhältnisse bestand dementsprechend kein Anhalts-
punkt für die Annahme, dass diese Überschüsse dem
Gebührenhaushalt auf Dauer entzogen worden wären.

Gemeinden (wie auch andere Körperschaften des
öffentlichen Rechts) sind insoweit Unternehmer iSd
UStG 1994, als sie einen Betrieb gewerblicher Art füh-
ren, wobei „Anstalten zur Müllbeseitigung“ stets als Be-
triebe gewerblicher Art gelten (§ 2 Abs 3 UStG 1994).
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrich-
tungen und -anlagen stellen sich als Entgelt für von
der Gemeinde erbrachte Leistungen dar.16) Dies gilt
auch dann, wenn eine solche Leistung im Auftrag der
Gemeinde von einem Dritten ausgeführt wird: In die-
sen Fällen liegt umsatzsteuerlich eine Leistung des
Dritten an die Gemeinde vor, die diese Leistung an
den Gebührenpflichtigen weiterreicht. Daraus folgt,
dass die Gebührenvorschreibung bei der ertragsbe-
rechtigten Gemeinde im Rahmen eines Betriebs ge-
werblicher Art erfolgt.
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A. Einleitung
IZm der Vermietung von Grundstücken durch Kör-
perschaften öffentlichen Rechts sind folgende umsatz-
und körperschaftsteuerliche Grundlagen zu beachten
bzw Begriffe zu definieren:

1. Unternehmerische Tätigkeit iSd
Umsatzsteuergesetzes

Gemeinden als Körperschaften öffentlichen Rechts
(kurz: KöR) sind aus Sicht des Umsatzsteuergesetzes
gem § 2 Abs 3 UStG nur mit ihren Betrieben gewerbli-
cher Art iSd § 2 Abs 1 KStG (kurz: BgA), ausgenommen
jenen, die gem § 5 Z 12 KStG von der Körperschaft-
steuer befreit sind, und ihren land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben gewerblich oder beruflich tätig.

Als BgA iSd Umsatzsteuergesetzes (kurz: UStG) gel-
ten jedoch stets:
Ü Wasserwerke;
Ü Schlachthöfe;
Ü Anstalten zur Müllbeseitigung;
Ü Anstalten zur Abfuhr von Spülwasser und Abfällen;
Ü Vermietung und Verpachtung von Grundstücken

durch KöR.
Die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
durch KöR wird somit als fiktiver BgA iSd § 2 Abs 3
UStG, ohne dass die Voraussetzungen für Unterneh-
mer gem § 2 Abs 1 UStG erfüllt werden, als unterneh-
merische Tätigkeit angesehen. In der Regel sind in die-
sem Bereich die vermögensverwaltenden Vermietun-
gen von Grund und Boden, Gebäuden, Gebäudeteilen
und Superädifikaten durch KöR umfasst.

2. Vermögensverwaltende Tätigkeit iSd
Körperschaftsteuergesetzes

KöR unterliegen gem § 1 Abs 2 Z 2 KStG nur mit ihren
BgA der unbeschränkten Steuerpflicht. Die vermö-
gensverwaltende Vermietung und Verpachtung von
Grundstücken (idR objektbezogen) ist nicht als BgA

iSd § 2 Abs 1 KStG einzustufen und unterliegt nicht
der Körperschaftsteuerpflicht.

Die Grenzen der Definition „Vermögensverwal-
tung“ liegen dort, wo umfangreiche Nebenleistungen
angeboten werden. Noch zur Vermögensverwaltung
zuzuordnende Nebenleistungen sind ua1):
Ü Beistellung eines Hausbesorgers, Schneeräumung,

Müllabfuhr;
Ü üblicherweise vom Hausbesorger zu verrichtende

Tätigkeiten;2)

Ü Zurverfügungstellung von Gemeinschaftsräumen,
Waschküche, Sauna, Bad;

Ü gelegentliche und freiwillige Übernahme von Post-
stücken;3)

Ü Bereitstellung von Heizwärme und Warmwasser,
Überprüfung der Heizfunktionen;

Ü Adaptierungs- und Ausbauarbeiten;4)

Ü Lüften des Hauses, gelegentliche Überwachungstä-
tigkeiten.

Die Anerkennung der Vermietung von Grundstücken
durch KöR aus Sicht des UStG ist abhängig von diver-
sen Voraussetzungen, welche in UStR Rz 265 (ua ver-
tragliche Voraussetzungen, jährliche Mindestmiete)
zusammengefasst werden.

3. Gewerbliche Vermietung –

BgA gem § 2 Abs 1 KStG

Werden hingegen umfangreiche Nebenleistungen (Bei-
spiele: Reinigung, Catering, Sicherheitsdienstleistun-
gen) im Zuge einer Gebäudevermietung erbracht, so
kann eine Einstufung als BgA iSd § 2 Abs 1 KStG zu
einer unbeschränkten Steuerpflicht gem § 1 Abs 2 Z 2
KStG führen, sofern alle Kriterien für das Vorhanden-
sein eines BgA gem § 2 Abs 1 KStG erfüllt werden:5)

Ü Wirtschaftliche Selbständigkeit;
Ü ausschließliche oder überwiegend nachhaltige pri-

vatwirtschaftliche Tätigkeit von wirtschaftlichem
Gewicht (jährliche Nettoeinnahmen von zumindest
E 2.900,–)?6)

Ü Erzielung von Einnahmen oder im Fall des Fehlens
der Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen
Verkehr von anderen wirtschaftlichen Vorteilen;

Ü keine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft.
Die Anerkennung eines gem § 1 Abs 2 Z 2 KStG unbe-
schränkt körperschaftsteuerpflichtigen BgA führt wie-
derum zu einer unternehmerischen Tätigkeit der KöR
iSd § 2 Abs 3 UStG.

4. Grundstücksbegriff iSd UStG

Als letzter Begriff soll der Grundstücksbegriff erläutert
werden. Dieser ist maßgeblich für die richtige Anwen-
dung des UStG iZm Grundstücken. Mit 1. 1. 2017
wurde im UStG der Grundstücksbegriff an die EU-
MehrwertsteuerRL7) angepasst. Unter Grundstücken
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1) Vgl EStR Rz 5437.
2) VwGH 20. 11. 1989, 88/14/0230.
3) VwGH 20. 11. 1989, 88/14/0230.
4) VwGH 16. 2. 1988, 87/14/0044.
5) Siehe Raab, Die Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten

durch KöR in der Umsatzsteuer (Teil 1), ÖStZ 2010, 430.
6) Siehe KStR Rz 70.
7) Art 13b VO (EU) 282/2011 idF VO (EU) 1042/2013.



sind seit diesem Zeitpunkt va folgende Bereiche subsu-
miert:8)

Ü Ein bestimmter über- oder unterirdischer Teil der
Erdoberfläche, an dem Eigentum und Besitz be-
gründet werden kann;

Ü jedes mit oder in dem Boden über oder unter dem
Meeresspiegel befestigte Gebäude (von Menschen
errichtete Konstruktion mit Dach und Wänden –
ua Haus) oder jedes derartige Bauwerk (üblicher-
weise nicht als Gebäude geltende Konstruktionen
– ua Straßen, Brücken, Windturbinen), das nicht
leicht abgebaut oder bewegt werden kann;

Ü jede Sache, die einen wesentlichen Bestandteil eines
Gebäudes oder eines Bauwerks bildet, ohne die das
Gebäude oder das Bauwerk unvollständig ist, wie
zum Beispiel Türen, Fenster, Dächer, Treppenhäu-
ser und Aufzüge;

Ü Sachen, Ausstattungsgegenstände oder Maschinen,
die auf Dauer in einem Gebäude oder einem Bau-
werk installiert sind, und die nicht bewegt werden
können, ohne das Gebäude oder das Bauwerk zu
zerstören oder zu verändern.

Inwieweit ein Gebäude oder Bauwerk unter den
Grundstücksbegriff fällt, hängt davon ab, wie leicht
diese abgebaut oder bewegt werden können. Die Beur-
teilung, ob ein Objekt leicht abzubauen ist, kann auf-
grund des technischen, zeitlichen und finanziellen
Aufwands erfolgen.

B. Besonderheit KöR – UStR Rz 265:
Bestandvertrag und Jahresmindestmiete

Die Anerkennung eines Mietverhältnisses durch die
Finanzverwaltung setzt die Erfüllung folgender Vo-
raussetzungen voraus:

1. Bestandvertrag iSd § 1090 ABGB

Der Abschluss eines entgeltlichen Mietvertrages iSd
§ 1090 ABGB zwischen der Gemeinde als Vermieter
und dem Mieter ist eine Grundvoraussetzung zur An-
erkennung eines Mietverhältnisses. Dabei ist zu beach-
ten, dass schriftlich abgeschlossene Verträge eine hö-
here Beweiskraft haben als lediglich mündlich verein-
barte Abmachungen. Des Weiteren stellen Gebrauchs-
überlassungen keine umsatzsteuerlich relevanten
Mietverhältnisse dar, sofern sie nicht auf Bestandver-
trägen beruhen.

2. Jahresmindestmiete

Eine weitere wichtige Voraussetzung zur Anerkennung
des Mietverhältnisses aus umsatzsteuerlicher Sicht ist
die Verrechnung einer ausreichend hohen Miete durch
die Gemeinde. Die Verrechnung eines reinen Aner-
kennungszinses ist für die steuerliche Anerkennung
nicht ausreichend.9) Gem UStR Rz 265 hat die Ge-
meinde als Vermieterin zumindest die Betriebskosten
iSd §§ 21 bis 24 MRG (sofern diese nicht direkt vom
Mieter übernommen werden) zuzüglich einer anhand
der AfA-Komponente errechneten Mindestmiete in
Rechnung zu stellen.

Die AfA-Komponente beträgt 1,5% der Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten inkl Grund und Boden
zuzüglich aller vorgenommenen aktivierungspflichti-
ger Aufwendungen sowie Kosten für Großreparaturen,
welche auf das vermietete Objekt entfallen. Die Bemes-
sungsgrundlage wird durch Subventionen bzw Zuwen-
dungen iSd § 3 Abs 1 Z 6 EStG nicht gekürzt.

Sofern keine Aufzeichnungen mehr über die tat-
sächlichen Kosten vorhanden sind, können diese ge-
schätzt werden. Ein unentgeltlich erworbener Grund
und Boden (zB Schenkung) kann bei der Berechnung
der Mindestmiete außer Ansatz gelassen werden.

Praxistipp
Zu beachten ist weiteres, dass die von der Gemeinde
selbst aufgewendeten Aufwendungen zur Anmie-
tung eines Objektes (ua Miete, Betriebskosten)
bzw Drittkosten zumindest in der gleichen Höhe
an den Mieter weiterzuverrechnen sind.

Beispiel
Eine Gemeinde vermietet ein Geschäftslokal an ei-
nen Buchhändler, mit welchem ein Mietvertrag iSd
§ 1090 ABGB abgeschlossen wurde. Die Anschaf-
fungskosten inkl Kosten für Großreparaturen und
anteiliger Grund und Boden betragen E 276.000,–.
Die Betriebskosten werden direkt vom Mieter über-
nommen.

Die Höhe der jährlichen Mindestmiete beträgt
gem UStR Rz 265 1,5% der oben angeführten Kos-
ten in Höhe von E 276.000,–. Die Jahresmindest-
miete beträgt somit E 4.140,– (276.000x 1,5%). He-
runtergebrochen auf einen Monat sollte das monat-
liche Mietentgelt mindestens E 345,– betragen.

Im Jahr 2020 führt die Gemeinde eine Generalsa-
nierung an dem Gebäude durch. Die anteiligen Kos-
ten, welche auf das vermietete Geschäftslokal entfal-
len, betragen E 30.000,–. Die Berechnung der jähr-
lichen Mindestmiete ist zu adaptieren. Die Bemes-
sungsgrundlage beträgt nunmehr E 36.000,– und
die jährliche Mindestmiete E 4.590,– (E 382,50
pro Monat).

Wird die jährliche Mindestmiete unterschritten, be-
steht gem UStR Rz 265 kein umsatzsteuerliches Miet-
verhältnis. Es ist keine Umsatzsteuer in Rechnung zu
stellen und der Vorsteuerabzug steht nicht zu. Allfällig
bereits geltend gemachte Vorsteuern sind auf eine Be-
richtigung gem § 12 Abs 10 UStG zu kontrollieren und
gegebenenfalls in der UVA zu berichtigen.

Praxistipp
Zur Minimierung des Risikos, die jährliche Min-
destmiete zu unterschreiten, sollte mit einem höher
festgelegten Mietentgelt entgegengewirkt werden.
Des Weiteren empfiehlt sich eine vertraglich fixierte
Indexierung des Mietentgelts. Ü
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9) VwGH 29. 5. 2018, Ra 2017/15/0022; Bleyer, ÖStZB 2018, 694.



3. Exkurs: Mindestmiete und COVID-1910)

Durch die Situation rund um COVID-19 kann es auch
bei KöR zu einer Beeinträchtigung des Geschäftszwecks
und damit einhergehend zu Mietreduktion bzw Miet-
ausfällen aufgrund einer konkreten Betroffenheit des
Mieters von COVID-19 kommen. Dadurch kann es in
weiterer Folge zu einer Unterschreitung der in UStR
Rz 265 geforderten jährlichen Mindestmiete kommen.

Das BMF hat in einer Auskunft vom 16. 4. 2020
(GZ 2020–0.241.663) bekannt gegeben, dass ein „co-
ronabedingtes“Unterschreiten der in UStR Rz 265 ver-
ankerten jährlichen Mindestmiete für die Anerken-
nung des umsatzsteuerlichen Mietverhältnisses nicht
schädlich ist. Diese zeitliche Unterschreitung der Vor-
gaben in UStR Rz 265 ist (vorläufig) bis Ende Septem-
ber 2020 möglich.

C. § 6 Abs 1 Z 16 UStG – steuerpflichtige
vs steuerfreie Vermietung

Unabhängig davon, ob der fiktive BgA Vermietung und
Verpachtung durch KöR iSd § 2 Abs 3 UStG als unter-
nehmerische Tätigkeit anerkannt ist, ist für die Steuer-
pflicht § 6 Abs 1 Z 16UStGmaßgeblich. Die Vermietung
vonGrundstücken11) ist grundsätzlich gem§ 6Abs 1Z 16
UStG von der Umsatzsteuerpflicht befreit. Von dieser
Steuerbefreiung bestehen jedoch folgende Ausnahmen:
Ü Die Vermietung (Nutzungsüberlassung) von

Grundstücken für Wohnzwecke;
Ü die Vermietung und Verpachtung von Maschinen

und sonstigen Vorrichtungen aller Art, die zu einer
Betriebsanlage gehören, auch wenn sie wesentliche
Bestandteile eines Grundstückes sind;

Ü die Beherbergung in eingerichteten Wohn- und
Schlafräumen;

Ü die Vermietung (Nutzungsüberlassung) von Räum-
lichkeiten oder Plätzen für das Abstellen von Fahr-
zeugen aller Art;

Ü die Vermietung (Nutzungsüberlassung) von
Grundstücken für Campingzwecke;

Ü die kurzfristige Vermietung von Grundstücken.
Bei der steuerfreien Vermietung von Grundstücken
handelt es sich um eine sog „unechte“ Steuerbefreiung,
bei welcher ein Vorsteuerabzug gem § 12 UStG aus
den Vorleistungen und laufenden Aufwendungen
nicht gegeben ist.

D. Option in die Steuerpflicht
gem § 6 Abs 2 UStG

Das UStG ermöglicht dem Vermieter jedoch eine Op-
tion in die Steuerpflicht für gem § 6 Abs 1 Z 16 UStG
als steuerfrei zu behandelnde Vermietungen. Diese
Optionsmöglichkeit ist jedoch seit dem Stabilitätsge-
setz 2012 nur mehr in einer eigenschränkten Form an-
wendbar, abhängig vom Zeitpunkt der Gebäudeerrich-
tung bzw davon, ob das Gebäude vom Vermieter käuf-
lich erworben wurde.

1. Gebäudeerrichtung nach 31. 8. 2012
bzw käuflich erworben

Die Option in die Steuerpflicht kann dann ausgeübt
werden, wenn derMieter das Grundstück oder den bau-

lich abgeschlossenen Gebäudeteil nahezu ausschließlich
für Umsätze, welche den Vorsteuerabzug nicht aus-
schließen (zumindest jedoch 95%), verwendet.

Praxistipp
Der Vermieter hat vor Abschluss des Mietvertrages
sicherzustellen, dass der Mieter die Räumlichkeiten
nahezu ausschließlich für Umsätze verwendet, wel-
che den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. In wel-
cher Form der Vermieter sich eine Bestätigung vom
Mieter holt, ist Verhandlungssache. In der Regel ist
es sinnvoll, jährlich eine Bestätigung beim Mieter
betreffend umsatzsteuerpflichtiger Verwendung
der Räumlichkeiten anzufordern.

Sofern es eine Änderung bei den umsatzsteuerpflichti-
gen Umsätzen des Mieters kommt, ist ab diesem Zeit-
punkt die Miete als steuerfrei zu behandeln.12) IZm den
in Abzug gebrachten Vorsteuern kommt es gem § 12
Abs 10 UStG zu einer Vorsteuerberichtigung.

Beispiel
Eine Gemeinde errichtet im Jahr 2020 ein neues Ge-
bäude, in welchem neben dem Gemeindeamt auch
eine Ordination für einen Arzt eingerichtet wird.
Die Gemeinde schließt mit dem Arzt einen Mietver-
trag ab und verrechnet ein der Mindestmiete ent-
sprechendes Mietentgelt zuzüglich Betriebskosten.

Die Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten ist
gem § 6 Abs 1 Z 16 UStG steuerfrei, die Mietentgel-
te sind ohne Umsatzsteuer vorzuschreiben. Aus den
laufenden Aufwendungen sowie den anteiligen Er-
richtungskosten der Ordination steht der Gemeinde
kein Vorsteuerabzug zu. Eine Option in die Steuer-
pflicht gem § 6 Abs 2 UStG ist nicht möglich, da der
Arzt (Umsätze von Ärzten sind gem § 6 Abs 1 Z 19
UStG steuerfrei, Vorsteuerabzug steht nicht zu) als
Mieter die Räumlichkeiten nicht für Umsätze ver-
wendet, welche einen Vorsteuerabzug zulassen.

Da Grundstücke (ua Ackergrundstücke) in der Regel
nicht selbst errichtet werden, kommt bei Verpachtung
dieser in den seltensten Fällen die Option zur Steuer-
pflicht zur Anwendung. Sollte eine Option angedacht
werden, sollte vor Geltendmachung dieser kontrolliert
werden, in welchem Verhältnis Vor- und Umsatz-
steuern stehen (Günstigkeitsvergleich).

2. Gebäudeerrichtung vor 1. 9. 2012

Der Vermieter kann gem § 6 Abs 2 UStG iVm § 28
Abs 38 Z 1 UStG unabhängig von den steuerlichen Ge-
gebenheiten beim Mieter in die Steuerpflicht optieren,
sofern das Gebäude durch den Vermieter vor dem
31. 8. 2012 errichtet bzw mit der Errichtung begonnen
wurde.
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10) https://lindemedia.at/news/news-gesrz/auswirkungen-von-
mietreduktionen-infolge-sars-cov-2-virus-auf-die-
unternehmereigenschaft-von-koer (Stand 7. 5. 2020).

11) Beachten Sie den seit 1. 1. 2017 geltenden Grundstücksbegriff.
12) Vgl UStR Rz 899a – ein einmaliges Unterschreiten der 95%-Grenze

auf bis zu 92,5% innerhalb von 5 Jahren ist unbeachtlich.



Beispiel
Die Gemeinde hat im Jahr 2011 ein Mehrparteien-
haus errichtet, welches neben 20 Wohnungen zwei
Geschäftseinheiten beherbergt. Im Jahr 2020 wird
ein Geschäftslokal an einen gemeinnützigen Verein
(ohne betriebliche Tätigkeiten) neu vermietet.

Die Vermietung des Geschäftslokals ist gem § 6
Abs 1 Z 16 UStG wiederum steuerfrei. Aufgrund
der Übergangsregelung in § 28 Abs 38 Z 1 UStG
kann die Gemeinde bei Erfüllung der Voraussetzun-
gen gem UStR Rz 265 (Bestandsvertrag und Min-
destmiete) in die Steuerpflicht optieren.

Unter dem Begriff „mit der Errichtung begonnen
wurde“ versteht UStR Rz 899 c den bei Vorliegen der
Baubewilligung tatsächlichen Beginn der Arbeiten vor
dem 31. 8. 2012. Darunter fällt ua der Aushub der Bau-
grube, ein symbolischer Spatenstich fällt jedoch nicht
darunter. Keine ausreichenden Maßnahmen sind hin-
gegen der Beginn der Planungs- und Projektierungsar-
beiten. Abbrucharbeiten sind als Beginn der Bautätig-
keit anzusehen, wenn diese zur Durchführung der Bau-
bewilligung notwendig sind.13)

Wird ein Gebäude, welches vor dem 1. 9. 2012 er-
richtet worden ist, vom Vermieter nach dem 31. 8.
2012 derart umgebaut bzw erweitert, dass ein neuer
Gebäudeteil entsteht, so kommt es zu einer fiktiven
Neuerrichtung nach dem 31. 8. 2012. Diese zieht die
strengeren Regelungen gem § 6 Abs 2 UStG betreffend
Option in die Steuerpflicht nach sich.

Des Weiteren kommt es aus umsatzsteuerlicher
Sicht bei einem Erwerb eines Mietobjektes zur Einstu-
fung der zivilrechtlich weiterbestehenden Mietverträge
als sog „neue“Mietverträge. UStR Rz 899 c spricht hier
von einem Wechsel auf Mieter- oder Vermieterseite,
welcher für Umsatzsteuerzwecke ein neues Mietver-
hältnis begründet. Die Optionsmöglichkeit in die Steu-
erpflicht wird dadurch gem § 6 Abs 2 UStG einge-
schränkt.

3. Vorsteuerabzug im Zuge der
Optionserklärung

Plant der Vermieter im Rahmen einer steuerfreien
Vermietung gem § 6 Abs 1 Z 16 UStG, diese mittels
Ausübung der Option umsatzsteuerpflichtig zu gestal-
ten, sind folgende zeitliche Abläufe zu beachten:

Der Vorsteuerabzug aus Vorleistungen (zB Errich-
tung des Mietobjektes, Sanierung, Großreparaturen,
Umbauten) kann grundsätzlich erst nach erfolgter
Ausübung der Option geltend gemacht werden.

Die Ausübung der Option erfolgt über einen form-
losen Akt mittels Aufnahme der Umsätze bzw Vor-
steuern in der Umsatzsteuervoranmeldung des Mo-
nats, in welchem die Vermietungstätigkeit begonnen
wurde.

Sofern ein Vorsteuerabzug aus den Vorleistungen
vor der Optionsausübung geltend gemacht werden
soll, wird seitens der Finanzverwaltung ein Nachweis
über die spätere steuerpflichtige Vermietung verlangt.
Mögliche Nachweise sind ua unterfertigte (Vor)Miet-
verträge oder Beschlüsse bzw Dokumentationen, wel-

che belegen, dass im Zeitpunkt der bezogenen Vorleis-
tungen die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden
steuerpflichtigen Vermietung mit großer Sicherheit
anzunehmen war.14)

E. Steuersätze
Die Vorschreibung des Mietentgelts hat abhängig von
der Art der Nutzung mit unterschiedlichen Steuersät-
zen zu erfolgen. Wichtig ist dabei, dass die Betriebskos-
ten als Nebenleistungen der Miete als Hauptleistung
folgen.

1. Steuersatz von 10%

Die Vermietung von Räumlichkeiten zu Wohnzwe-
cken ist gem § 10 Abs 2 Z 3 lit a UStG zwingend mit
10% Umsatzsteuer zu verrechnen. Aufgrund der in § 6
Abs 1 Z 16 UStG normierten Steuerpflicht von Ver-
mietung zu Wohnzwecken hat in diesem Bereich keine
Optionsausübung gem § 6 Abs 2 UStG vor Aufnahme
der Vermietungstätigkeit zu erfolgen.

Seit 1. 11. 2018 sind gem § 10 Abs 2 Z 3 lit b und c
UStG des Weiteren die Umsätze aus der Beherbergung
in eingerichteten Wohn- und Schlafräumen sowie die
Vermietung von Grundstücken für Campingzwecke
wieder mit dem begünstigten Steuersatz von 10% zu
verrechnen.

2. Steuersatz von 20%

Der 20%ige Normalsteuersatz gem § 10 Abs 1 UStG ist
in der Regel auf die noch verbliebenen Kategorien an-
zuwenden (ua Geschäftsräumlichkeiten, Kfz-Stell-
plätze, Betriebsvorrichtungen und kurzfristige Vermie-
tung).

3. Exkurs: Zurverfügungstellung von Wärme

Die Lieferung von Wärme ist unabhängig von der Ver-
mietung als eigenständige Leistung anzusehen und
gem § 10 Abs 2 Z 3 lit a UStG immer mit 20% Umsatz-
steuer zu verrechnen.

F. Exkurs: kurzfristige Vermietung
Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2016 wurde die
Steuerpflicht für kurzfristige Vermietungen ab dem
1. 1. 2017 eingeführt. Dabei ist es nicht relevant, ob
es sich beimMieter um einen Unternehmer, einen Ver-
ein oder eine Privatperson handelt. Die Einführung der
kurzfristigen Vermietung als Teil der steuerpflichtigen
Vermietungsumsätze betrifft vorwiegend Unterneh-
mer, welche einzelne Räumlichkeiten anderen Perso-
nen für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung stellen
(zB Seminarräume).

Ziel war es, bei den betroffenen Unternehmern den
Verwaltungsaufwand betreffend die Kontrolle, ob die
Überlassung von Räumlichkeiten nunmehr steuer-
pflichtig oder steuerfrei zu behandeln ist, zu verrin-
gern: Bis zum 31. 12. 2016 musste im Zuge der kurz-
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13) Vgl UStR Rz 899c; VwGH 31. 5. 2017, Ro 2016/13/0016.
14) Vgl UStR Rz 900 ff; VwGH 13. 9. 2006, 2002/13/0063.



fristigen Vermietung von Räumlichkeiten jede Ver-
mietung separat auf die Möglichkeit zur oben genann-
ten Option in die Steuerpflicht kontrolliert werden.

Folgende Kriterien sind zu beachten:
Ü Die Vermietung erfolgt maximal für einen ununter-

brochenen Zeitraum von 14 Tagen.
Ü Das Grundstück wird sonst nur zur Ausführung

von Umsätzen, welche den Vorsteuerabzug nicht
ausschließen, für kurzfristige Vermietungen oder
zur Befriedigung eines Wohnbedürfnisses verwen-
det.

Maximal 14 Tage

Die Dauer der maximal erlaubten durchgängigen Ver-
mietung einzelner Räumlichkeiten an die gleiche Per-
son darf maximal 14 Tage am Stück betragen. Für Ver-
mietungen, welche diesen Zeitraum überschreiten, gel-
ten die bereits ausführlich erläuterten Regelungen be-
treffend Steuerfreiheit und Option in die Steuerpflicht.

Nutzung der Räumlichkeiten

Das Grundstück bzw Gebäude, auf bzw in welchem die
vom Vermieter kurzfristig zur Verfügung gestellten
Räumlichkeiten gelegen sind, darf sonst nur zur Aus-
führung von Umsätzen verwendet werden, welche den
Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Dazu zählen:
Ü steuerpflichtige Umsätze;
Ü echte steuerfreie Umsätze gem § 6 Abs 1 Z 1 bis 6

UStG (zB Ausfuhrlieferungen);
Ü Umsätze, die gem § 15 UStG bei der Berechnung

des Vorsteuerabzugs grundsätzlich außer Ansatz
bleiben (zB Hilfsgeschäfte).

Die kurzfristige Vermietung von Räumlichkeiten ist
gem § 10 UStG zwingend mit 20% Umsatzsteuer zu
verrechnen. Ein allfälliger Vorsteuerabzug steht bei Er-
füllung der Voraussetzungen gem § 12 UStG zu.

1. Nutzung Grundstück zu ausschließlich
unternehmerischen Zwecken

Die Steuerpflicht betreffend die kurzfristige Vermie-
tung sieht, wie oben angeführt, vor, dass das Grund-
stück ausschließlich zu unternehmerischen Zwecken
verwendet wird. Diese wird bei Gemeinden wohl dann
vorliegen, wenn ein Gebäude einem BgA iSd § 2 Abs 3
UStG zugordnet werden kann (zB Kindergarten, Frei-
bad). Eine Kontrolle, ob eine Steuerpflicht aus einer
möglichen kurzfristigen Vermietung besteht, sollte
vor einer Gelegenheitsüberlassung vorgenommen wer-
den.

Beispiel
Eine Gemeinde überlässt Privatpersonen und Ver-
einen die Räumlichkeiten des Hallenbads zur Nut-
zung, wobei diese Überlassungen auf einzelne
Abende, ohne einen dauerhaften Mietvertrag, be-
schränkt sind. Die Nutzungsentgelte des Hallenbad
werden mit Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Das
Hallenbad wird zu 100% unternehmerisch genützt.

Das Gebäude des Hallenbades ist Teil des BgA
Hallenbads, welcher gem § 2 Abs 3 UStG als unter-
nehmerische Tätigkeit der Gemeinde einzustufen
ist. Die Gemeinde verwendet das Grundstück aus-

schließlich (zu 100%) für Umsätze, welche den Vor-
steuerabzug nicht ausschließen. Da die kurzfristigen
Überlassungen jeweils nicht länger als 14 Tage dau-
ern, sind diese steuerpflichtig. Betreffend die vorzu-
schreibende Miete ist auch hier UStR Rz 265 zu be-
achten, die Jahresmiete ist auf die tageweise oder
stundenweise Vermietung herunterzubrechen.

2. Nutzung Grundstück auch für nicht
umsatzsteuerpflichtige Zwecke

Wird das Grundstück hingegen auch bzw nur für Um-
sätze oder Zwecke verwendet, welche den Vorsteuer-
abzug ausschließen, so kommt es bei der kurzfristigen
Überlassung der darin befindlichen Räumlichkeiten zu
keiner Steuerpflicht. Eine allfällige Option in die Steu-
erpflicht gem § 6 Abs 2 UStG kann bei Erfüllung der
oben angeführten Voraussetzungen vorgenommen
werden.

Beispiel
Die Gemeinde überlässt die Schulaula der Volks-
schule für einzelne Abende an Privatpersonen, Un-
ternehmer oder Vereine und stellt einen Unkosten-
beitrag in Rechnung.

Da die Volksschule nicht ausschließlich für Um-
sätze verwendet wird, welche den Vorsteuerabzug
nicht ausschließen, kommt die Regelung zur kurz-
fristigen Vermietung nicht zur Anwendung. Eine
allfällige steuerpflichtige Vermietung hat aufgrund
der allgemeinen Regelungen zur Vermietung und
Verpachtung zu erfolgen.

G. Exkurs: Veräußerung eines Mietobjekts
Bei der Veräußerung eines Mietobjekts ist auf zwei
Stolpersteine Rücksicht zu nehmen:

1. Umsatzsteuerfreie Veräußerung von
Grundstücken

Die Veräußerung von Grundstücken ist gem § 6 Abs 1
Z 9 lit a UStG von der Umsatzsteuer befreit. Die Op-
tion in die Steuerpflicht gem § 6 Abs 2 UStG ist mög-
lich.

Sofern für ein Gebäude im Errichtungszeitraum
von den Anschaffungs- bzw Herstellungskosten bzw
bei späteren Großreparaturen und aktivierungspflich-
tigen Aufwendungen ein Vorsteuerabzug gem § 12
UStG geltend gemacht worden ist, ist im Zuge einer
steuerfreien Grundstücksveräußerung § 12 Abs 10
UStG zu beachten:

Die steuerfreie Veräußerung eines zur steuerpflich-
tigen Vermietung verwendeten Gebäudes führt gem
§ 12 Abs 10 UStG zu einer Veränderung der Verhält-
nisse. Der Beobachtungszeitraum bei Grundstücken
beträgt 20 Jahre (bis 31. 3. 2012: 10 Jahre). Sofern noch
offene 1/10tel bzw 1/20stel vorhanden sind, sind diese
als Vorsteuerberichtigung spätestens in der letzten
Umsatzsteuervoranmeldung des betreffenden Jahres
zu erfassen.
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Praxistipp
In der Regel empfiehlt es sich, vor der Veräußerung
des Grundstückes einen Günstigkeitsvergleich
(Höhe Umsatzsteuer aus Option im Vergleich mit
Vorsteuer aus Berichtigung gem § 12 Abs 10 UStG)
anzustellen bzw zu kontrollieren, ob in Vorjahren
Vorsteuern aus Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten, Großreparaturen oder aktivierungspflich-
tige Aufwendungen geltend gemacht worden sind.

Beispiel
Die Gemeinde errichtete im Sommer 2012 (Vor-
steuerberichtigungszeitraum 20 Jahre!) einen Nah-
versorger. Die Anschaffungskosten beliefen sich auf
E 750.000,–. Das Gebäude wird seit diesem Zeit-
punkt steuerpflichtig unter Einhaltung von UStR
Rz 265 inkl jährlicher Indexierung des Mietentgelts
an einen Lebensmitteleinzelhänder vermietet. Die
Vorsteuern aus der Errichtung (E 150.000,–) und
den laufenden Aufwendungen wurden geltend ge-
macht. Im Dezember 2020 soll das Gebäude an den
Lebensmitteleinzelhändler um E 550.000,– veräu-
ßert werden.

Der Verkauf des Grundstücks soll gem § 6 Abs 1
Z 9 lit a UStG steuerfrei erfolgen. Daher ist im Zuge
der Veräußerung zu kontrollieren, ob im Zuge der
Errichtung bzw allfälliger Großreparaturen und ak-
tivierter Aufwendungen ein Vorsteuerabzug geltend
gemacht worden ist.

Aufgrund der steuerfreien Veräußerung kommt
es gem § 12 Abs 10 UStG innerhalb des 20-jährigen
Beobachtungszeitraums zu einer Veränderung der
Verhältnisse. Die sich daraus ergebende Vorsteuer-
korrektur ist in der UVA des Monats des Verkaufs,
spätestens jedoch in der letzten UVA des Jahres zu
erfassen.

Zum Zeitpunkt der Veräußerung sind vom Be-
richtigungszeitraum noch elf Jahre offen, wodurch

11/20 der ursprünglich geltenden Vorsteuer
(E 150.000,– x 11/20 = E 82.500,–) in der UVA
zu berichtigen sind.

Zu beachten ist in diesem Fall jedoch, dass der
Lebensmitteleinzelhändler zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist, wodurch auch eine Option in die Steu-
erpflicht überlegenswert ist. Da die zu verrechnende
Umsatzsteuer jedochTeil der Bemessungsgrundlage
gem § 4 iVm § 5 GrEStG ist, erhöhen sich dadurch
die Grunderwerbsteuer und die Eintragungsgebühr.

2. Immobilienertragsteuer –
Herstellerbefreiung

Grundstücke und darauf befindliche Gebäude, welche
der Vermögensverwaltung zugeordnet werden, sind im
Zuge der Veräußerung der beschränkten Steuerpflicht
gem § 21 Abs 3 Z 4 KStG zuzuordnen und unterliegen
in weiterer Folge gem §§ 30 ff EStG der Immobiliener-
tragsteuer.15)

Die in § 30 Abs 2 Z 2 EStG verankerte Hersteller-
befreiung ist für vermietete Gebäude, welche von der
Gemeinde selbst errichtet wurden, nicht anwendbar.
Mit der Vermietung gilt das Gebäude als für betrieb-
liche Zwecke verwendet, wodurch die Befreiungsbe-
stimmung keine Anwendung findet. Ein allfälliger Ge-
winn aus dem Grundstücksverkauf ist anhand § 30
Abs 3 und 4 EStG zu ermitteln und mit 25% Immobi-
lienertragsteuer zu versteuern. Hinsichtlich Ermittlung
der Immobilienertragsteuer, Selbstberechnung und
Meldung durch den Parteienvertreter wird an dieser
Stelle auf den Beitrag Immobilienertragsteuer („Im-
moESt“) bei Gemeinden16) verwiesen.

Ü

Ü In Kürze
Die steuerlichen Auswirkungen einer Vermietung von
Räumlichkeiten sollten bereits im Zuge der ersten Pla-
nungen berücksichtigt werden. Diese haben aufgrund der
sich ergebenden Besonderheiten bei Körperschaften öf-
fentlichen Rechs ua Auswirkungen auf die rechtliche und/
oder finanzielle Ausgestaltung (ua abzugsfähige Vorsteuer
im Zuge der Gebäudeerrichtung) des Projekts. Aber auch
während der laufenden Vermietung (ua aufgrund der seit
dem Stabilitätsgesetz 2012 verschärften Optionsregelun-
gen in die Steuerpflicht) bis hin zum Verkauf eines Miet-
objekts ist auf die umsatzsteuerlichen Besonderheiten zu
achten, um nicht nachträglich bereits in Abzug gebrachte
Vorsteuern wieder berichtigen zu müssen.
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